
Auszug
aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich

vom 27. September 2000

1657. Interpellation von Markus Knauss über die Richtlinien der

Bewirtschaftung von Parkplätzen der städtischen Verwaltung, Hand-
habung. Am 29. März 2000 reichte Gemeinderat Markus Knauss
(Grüne) folgende Interpellation GR Nr. 2000/161 ein:

1997 setzte der Stadtrat Richtlinien zur Bewirtschaftung von Parkplätzen der
städtischen Verwaltung in Kraft. Grundsätzlich sollen die Richtlinien für alle
städtischen Angestellten gelten. Stellt man aber auf die Zahlen ab, die irn
Budget und der Rechnung der Stadt Zürich auftauchen, wird die Parkplatz-
bewirtschaftung von den Dienststellen sehr unterschiedlich gehandhabt.
Daher bitte ich den Stadtrat um die Beantwortung verschiedener Fragen:

1. Geben die irn Budget bzw. der Rechnung der Stadt Zürich ausgewiesenen
Zahlen in den Konten 4273 (Vergütungen für Benutzung von Verwal-
tungsparkplätzen), bzw. 3934 (Vergütung an Amt für Hochbauten für
Bereitstellung von Verwaltungsparkplätzen), die gesamten Geldflüsse
wieder, die irn Rahmen der Parkplatzbewirtschaftung städtischer Park-
plätze anfallen? Falls nein, wie werden die Zahlungen sonst verbucht?

2. Über wie viele Parkplätze verfügen die einzelnen Dienststellen? Gebeten
wird um eine Auflistung aller Parkplätze, die sich irn Besitz der Stadt Zürich
oder einzelner DienststellenNerwaltungseinheiten befinden bzw. die von
der Stadt Zürich oder einzelnen Dienststellen gemietet werden sowie
Angaben darüber, welche davon bewirtschaftet werden.

3. Bei welchen Dienststellen wird von der Gebührenerhebung gernäss Ver-
ordnung abgewichen? Weshalb?

4. Die Bewirtschaftung von Parkplätzen ist auch eine ökologische Mass-
nahme. Das ökologische Controlling ist dem Gesundheits- und Umwelt-
departement übertragen. Welche Resultate hat dieses Controlling erge-
ben? Hat die Erhebung von Gebühren eine lenkende Wirkung?

5. Ein Parkplatz verursacht immer auch Kosten. Für Mitarbeitende, die einen
Gratisparkplatz oder einen nicht kostendeckenden Parkplatz nutzen, ohne
dass ihre dienstlichen Verpflichtungen dies rechtfertigten, stellt ein solcher
Parkplatz einen Lohnbestandteil dar. Sollte es solche Parkplätze geben, ist
der Stadtrat bereit, die Parkplatzbewirtschaftung so auszugestalten, dass
wieder Lohngleichheit hergestellt wird?

Auf den Antrag des Vorstehers des Hochbaudepartements beant-
wortet der Stadtrat die Interpellation wie folgt:

Zu Frage 1: Der gesamte Geldfluss im Rahmen der «Richtlinien für

Verwaltungsparkplätze StRB Nr. 37/1997» wird auf den dafür vor-

gegebenen Konti im Budget bzw. in der Rechnung der Dienststellen
wiedergegeben. Die vom Amt für Hochbauten verwalteten Park-

plätze (Total: 6010 Plätze) werden den Dienststellen auf deren Aus-

gabenkonto (3934) entsprechend den Richtlinien mittels Verrech-
nungsanweisung (also ohne Geldfluss) belastet:

Einnahmen-Konto beim Amt für Hochbauten (Nr. 4020.4934):

Rechnung 1999 Fr. 1 845 000.-

Budget 2000 Fr. 1 840000.-

Die auf dem Einnahmen-Konto Nr. 4934, Amt für Hochbauten, aus-
gewiesene Summe entspricht demzufolge dem Gesamttotal aller auf
den bei den entsprechenden Dienststellen auf ihren Konti (Nr. 3934 )

ausgewiesenen Ausgaben.
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Eine Differenz entsteht lediglich auf dem Konto Nr. 4273 (vergÜ-
tungen für Benutzungen von Verwaltungsparkplätzen), auf dem die
Rückerstattungen der Mietzinse aus Parkplatzvermietungen ( durch
die einzelnen Dienststellen direkt vorgenommen) an Mitarbeitende
gutzuschreiben sind.

Es sind verschiedene Kategorien von Parkplatzbenutzenden von der
Mietzinspflicht ausgenommen, so z.B. Personen, die infolge Behin-
derung auf ein Fahrzeug angewiesen sind, Mitarbeitende mit Schicht-
betrieb, Lehrkräfte mit Schulhauswechsel, Mitarbeitende, die ihr
Fahrzeug für Dienstfahrten benötigen.

Zu Frage 2: Die einzelnen Dienststellen verfügen gernäss beiliegen-
der Auflistung über total 60l0 Parkplätze. Wie aus der Beantwortung
der Frage 1 ersichtlich ist, werden alle Parkplätze gernäss Reglement
bewirtschaftet.

Zu Frage 3: Von der Gebührenverordnung gernäss Verordnung wird
grundsätzlich nicht abgewichen. Begründete Ausnahmen bestehen
bei folgenden Dienststellen:

Sportamt
Mitarbeitende entrichten für Plätze beim Stadion Letzigrund einen
reduzierten Ansatz, da die Parkplatzbenutzung durch Sportplatzbe-
sucher oft eingeschränkt ist.

Stadtspital Triemli
30 Plätze werden zu Fr. 60.- statt Fr. 50.- verrechnet. 13 Notfall- und
5 Kurzparkplätze haben eine Parkuhr. 6 Plätze sind als Dienstpark-
plätze für Pikett-Ärzte ausgeschieden.

Amt für Krankenheime
In Sammelgaragen mit fest zugeteilten Plätzen werden Fr. 130.- statt
150.- verrechnet, da bei externen Mietern nur Fr. 120.- verlangt wird.
Da nicht bei allen Heimen genug freie, nicht fest zugeteilte Park-
plätze vorhanden sind, werden allen Mitarbeitenden im Zuge der
Gleichbehandlung (auch in Garagen) nur Fr. 50.- statt Fr. 90.-
verrechnet. In Stäfa wird für Personal und Besucher keine Gebühr
erhoben, da das Heim mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht
erschlossen ist.

Waldamt
Pikett- und Schichtarbeitende können die öffentlichen Verkehrsmit-
tel zum Teil nicht benützen. Im Zuge der Gleichbehandlung werden
deshalb allen Mitarbeitenden nur Fr. 20.- verrechnet-

Amt für Altersheime
12 Plätze im Altersheim Waldfrieden in Pfäffikon können unentgelt-
lich benutzt werden, da das Heim mit öffentlichen Verkehrsmittel nur
erschwert erreicht werden kann.

Elektrizitätswerk
Werkhof Pfingstweidstrasse: Mitarbeitende mit Festvermietung zah-
len Fr. SO.-/Monat. Mitarbeitende mit Tagesmiete zahlen Fr. S.-rrag.

Betriebsgebäude Tramstrasse: Mitarbeitende mit Tagesmiete zahlen

Fr.7.-rrag.
Unterwerk Auwiesen: Mitarbeitende mit Festvermietung zahlen
Fr. SO.-/Monat. Mitarbeitende mit Tagesmiete zahlen Fr. S.-rrag.
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Zu Frage 4: Irn Jahr 1999 wurde die Bewirtschaftung der Verwal-
tungsparkplätze einem ökologischen Controlling unterzogen. Da die
Durchführung eines solchen Controllings ausserordentlich aufwän-
dig ist, wurde das Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD) als

Modelldepartement ausgewählt.
Aus ökologischer Sicht ist das Ergebnis des Controllings unbefrie-
digend: Die Einführung der Gebührenhat nicht zu einer Abnahme
der Nutzung der Parkplätze durch die Mitarbeitenden geführt. Die
Gebühren haben also keine lenkende Wirkung entfaltet.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Resultate in den
anderen Departernenten nicht wesentlich von jenen des Modellfalls
GUD abweichen würde.

Das Thema Verwaltungsparkplätze wird aber Gegenstand eines
Projektes der Stadtverwaltung zum Mobilitätsmanagement sein.
Dabei soll geprüft werden, ob und wie das Mobilitätsverhalten der
Mitarbeitenden nachhaltiger ausgestaltet werden kann.

Gernäss einer Umfrage der industriellen Betriebe sind nach Er-
hebung der Parkplatzgebühren rund 3 Prozent der Mitarbeitenden
auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen.

Zu Frage 5: Es sind keine «privilegierten» Parkplatzbenutzenden

aktenkundig.
Mitteilung je unter Beilage an den Vorsteher des Hochbaudeparte-
ments, die übrigen Mitglieder des Stadtrates, den Stadtschreiber, den
Rechtskonsulenten, das Amt für Hochbauten (5) und den Gemein-
derat.

Für getreuen Auszug
der Stadtschreiber



Beilage zuStRB Nr.1657 vom 27. September 2000
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Amt für Altersheime

Bevölkerungsschutz

Amt für Gesundheit und Umwelt (eigene Verwaltung)

Amt für Gesundheit und Umwelt (Verwaltung AHB)

Amt für Hochbauten

Amt für Jugend- und Sozialhilfe

Amt für Krankenheime (eigene Verwaltung)

Amt für Krankenheime (Verwaltung AHB)

Amt für Siedlungsplanung und Städtebau

Amt für Soziale Einrichtungen

Amt für Soziale Einrichtungen

Amt für Soziokultur

Amt für Technische Dienste

Amt für Zusatzleistungen für AHV/IV

Amtsvorm undschaft

Arbeitsamt

Amt für Baubewilligungen

Berufsberatung

Bevölkerungsamt

Departement der Industriellen Betriebe

Elektrizitätswerk EWZ

Entsorgung und Recycling Zürich

Entsorgung und Recycling Zürich

Ergänzender Arbeitsmarkt

Feuerwehr der Stadt Zürich

Finanzdepartement

Finanzkontrolle

Finanzverwaltung

Friedensrichteramt Kreis 1

o
o

Friedensrichteramt Kreis 2

Friedensrichteramt Kreis 3 + 9

Friedensrichteramt Kreis 4 + 5

Friedensrichteramt Kreis 6 + 10

Friedensrichteramt Kreis 7 + 8

0

GaJtenbau- und Landwirtschaftsamt
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Gesundheits- und Umweltdepartement

Glattal

Hochbaudepartement

Ingenieurbüro für bauliche Anlagen

Jug~ndmusikschule

Kreis- und Quartierbüros

Kreiskommando Zürich

Kulturpflege

Letzi

Liegen scha f t e n ve rw a It u ng

I.immattal

Museum Rietberg

OIZ: Organisation und Informatik

Personalamt

Polizeidepartement

Polizeirichteramt

Präsidialdepartement

Schul- und Büromaterialverwaltung
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Schulärztlicher -Schulpsychologischer Dienst

Schule für I-/aushalt und Lebensgestaltung

Schule und Museum für Gestaltung

Schulzahnärztlicher Dienst

SchvJ amendingen

Sozialdepartement

Sportamt der Stadt Zürich

Sportamt der Stadt Zürich

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 1

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 10

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 11

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 12

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 2

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 3

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 4

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 5

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 6

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 7

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 8

Stadtammann- und Betreibungsamt Kreis 9

Stadtarchiv

Stadtärztlicher Dienst

Städtische Gesundheitsdienste

Stadtkanzlei

Stadtküche
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Stadtpolizei

Stadtspital Triemli
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